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BEKANNTMACHUNG Gemeinde Trebgast

Haushaltssatzung
der Gemeinde Trebgast
(Landkreis Kulmbach)

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern – GO – (BayRS 2020-1-1-I), erlässt die Gemeinde Trebgast 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt
in Einnahmen und Ausgaben mit  3.382.900 €

und 

im Vermögenshaushalt
in Einnahmen und Ausgaben mit  2.894.900 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden nicht festgesetzt. 

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf 85.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

 a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A) 320 v.H.

 b) für die Grundstücke (B)  320 v.H.

2. Gewerbesteuer: 320 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 750.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Trebgast, 13. September 2023

Gemeinde Trebgast

Neumann

Erster Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan werden gemäß Art. 65 

Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 4 der Be-

kanntmachungsverordnung (BekV) während der Dauer ihrer Gültig-

keit in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Trebgast, 

Kulmbacher Straße 36, 95367 Trebgast, innerhalb der allgemeinen 

Geschäftsstunden zur Einsicht bereitgehalten.
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BEKANNTMACHUNG Hospitalstiftung Kupferberg

Haushaltssatzung
der Hospitalstiftung Kupferberg

(Landkreis Kulmbach)
für das Haushaltsjahr 2023

vom 18.09.2023

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) i. V. m. Art. 28 
Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) erlässt die Hos-
pitalstiftung Kupferberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt, er schließt

im Verwaltungshaushalt
in Einnahmen und Ausgaben mit 277.424 €

und

im Vermögenshaushalt
in Einnahmen und Ausgaben mit 44.338 € 

ab. 

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind keine vorgesehen.

§ 3  

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 46.200 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Kupferberg, 18. September 2023
Hospitalstiftung Kupferberg
Michel
Erster Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 
65 Abs. 3 GO i.V. m. § 4 der Bekanntmachungsverordnung während 
der Dauer ihrer Gültigkeit in der Geschäftsstelle der Verwaltungs-
gemeinschaft Untersteinach innerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsicht bereit. 
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BEKANNTMACHUNG Amt für Ländliche Entwicklung
  Oberfranken 

Gemeinsame Bekanntgabe für die Verwaltungsgemeinschaft 
Kasendorf für die Mitgliedsgemeinden Kasendorf und Wonsees 

sowie für den Markt Mainleus

Flurneuordnung und Dorferneuerung Weiden
Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels

Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder 
und ihrer Stellvertreter 

(§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG -, Art. 4 Abs. 3 
Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des 

Flurbereinigungsgesetzes - AGFlurbG -)

Bekanntmachung und Ladung

Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Weiden gehörenden 
Grundstücke und die ihnen gleichstehenden Erbbauberechtigten 
werden hiermit zur Teilnehmerversammlung geladen. 

Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche Entwick-
lung Oberfranken statt am:

Dienstag, 24.10.2023, um 19:30 Uhr,

Ort: Gemeinschaftsraum der Tank- und Waschanlage in Weiden, 
96260 Weismain.

Tagesordnung

1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmerge-
meinschaft und des Wahlverfahrens

2. Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer Stell-
vertreter

3. Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er 
soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besitzen. 
Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer 
an der Neuwahl des Vorstandes beteiligen.

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken hat die Zahl der 
zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter 
auf je 6 festgesetzt.

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann so-
mit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 12 Personen wählen. 
Sie werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; eine Wieder-
wahl ist zulässig.

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Ei-
gentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. Erb-
bauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG). 
Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche Eigentümer 
gelten als ein Teilnehmer. Gemeinschaftliche Eigentümer sind nur 
stimmberechtigt, wenn von allen abwesenden Miteigentümern eine 
schriftliche Vollmacht vorliegt. Wenn Ehepartner gemeinschaftli-
ches Eigentum haben, brauchen diese ebenfalls eine schriftliche 
Vollmacht des abwesenden Ehepartners. Einigen sich gemein-
schaftliche Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so müssen sie 
von der Wahl ausgeschlossen werden.

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtigte 
haben in der Versammlung eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. 
Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahlter-
min jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte nur eine Stimme hat, 
auch wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht 
selbst in der Wahlversammlung anwesend sein können, werden da-
her zweckmäßig eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als 
Teilnehmer stimmberechtigt ist.

Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter 
werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder Be-
vollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die meisten 
Stimmen erhalten.

Bamberg, 18. September 2023
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken
Claudia Stich
Baudirektorin



BEKANNTMACHUNG Amt für Ländliche Entwicklung
  Oberfranken 

Flurneuordnung und Dorferneuerung Fesselsdorf
Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels

Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer 
Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG -, 

 Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur  
Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes - AGFlurbG -)

Bekanntmachung und Ladung

Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Fesselsdorf gehörenden 
Grundstücke und die ihnen gleichstehenden Erbbauberechtigten 
werden hiermit zur Teilnehmerversammlung geladen. 

Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche Entwick-
lung Oberfranken statt am:

Donnerstag, 19.10.2023, um 19:30 Uhr,

Ort: Gastwirtschaft Kaltenhausen, 
Fesselsdorf 15, 96260 Weismain.

Tagesordnung

1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmerge-
meinschaft und des Wahlverfahrens

2. Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer Stell-
vertreter

3. Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er 
soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besitzen. 
Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer 
an der Neuwahl des Vorstandes beteiligen.

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken hat die Zahl der 
zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter 
auf je 4 festgesetzt.

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann so-
mit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 8 Personen wählen. 
Sie werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; eine Wieder-
wahl ist zulässig.

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Ei-
gentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. Erb-
bauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG). 
Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche Eigentümer 
gelten als ein Teilnehmer. Gemeinschaftliche Eigentümer sind nur 
stimmberechtigt, wenn von allen abwesenden Miteigentümern eine 
schriftliche Vollmacht vorliegt. Wenn Ehepartner gemeinschaftli-
ches Eigentum haben, brauchen diese ebenfalls eine schriftliche 
Vollmacht des abwesenden Ehepartners. Einigen sich gemein-
schaftliche Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so müssen sie 
von der Wahl ausgeschlossen werden.

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtigte 
haben in der Versammlung eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. 
Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahlter-
min jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte nur eine Stimme hat, 
auch wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht 
selbst in der Wahlversammlung anwesend sein können, werden da-
her zweckmäßig eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als 
Teilnehmer stimmberechtigt ist.

Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter 
werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder Be-
vollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die meisten 
Stimmen erhalten.

Bamberg, 18. September 2023
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken
Claudia Stich
Baudirektorin

BEKANNTMACHUNG Markt Thurnau

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Sondergebiet „Tiny-Häuser“ sowie die gleichzeitige Änderung des 
Flächennutzungsplanes für diesen Bereich im Parallelverfahren

Beteiligung der Öffentlichkeit und öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Der Marktgemeinderat Thurnau hat in seiner Sitzung vom 17.07.2023 
den Entwurf vom 17.07.2023 des Bebauungsplanes Sondergebiet 
„Tiny-Häuser“ in Trumsdorf sowie die gleichzeitige Änderung des 
Flächennutzungsplanes für diesen Bereich gebilligt und die Betei-
ligung der Öffentlichkeit im Rahmen der öffentlichen Auslegung ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes für das Grundstück Fl.-Nr. 1330 
der Gemarkung Alladorf sowie sämtliche Planungsunterlagen lie-
gen in der Zeit vom

09.10.2023 bis 10.11.2023

während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus des Marktes 
Thurnau, Oberer Markt 28, 95349 Thurnau aus. Während dieser 
Auslegungsfrist können von jedermann Auskünfte über Ziele und 
Zwecke der Planung verlangt und Stellungnahmen zu dem Entwurf 
des Bebauungsplanes schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden. 

Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Nach der Auslegungsfrist werden die eingegangenen Stellungnah-
men im Marktgemeinderat behandelt. Ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung zur Einleitung eines Normenkontroll-
verfahrens, der einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, ist un-
zulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen 
geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht 
oder verspätet gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabengebiet durch die Planung berührt ist, werden hiermit und 
mit gesondertem Schreiben unterrichtet und aufgefordert eine ent-
sprechende Stellungnahme abzugeben.

Sämtliche Unterlagen finden Sie zusätzlich auf unserer Homepage 
www.thurnau.de unter der Rubrik Bauen & Wohnen.

Thurnau, 20. September 2023
Markt Thurnau
Martin Bernreuther
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG  Stadt Kulmbach

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb
der Stadt Kulmbach „Stadtwerke Kulmbach“

vom 19.09.2023

Aufgrund von Artikel 23 Satz 1, Art. 88 Abs. 5 der Gemeindeord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 
796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 
09.12.2022 (GVBl S. 674) erlässt die Stadt Kulmbach folgende Sat-
zung:

§ 1
Eigenbetrieb, Name, Stammkapital

(1) Die Stadtwerke der Stadt Kulmbach werden als organisatorisch, 
verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unter-
nehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der 
Stadt Kulmbach geführt.
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(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen Stadtwerke Kulmbach. Die 
Stadt tritt in Angelegenheiten des Eigenbetriebes unter diesem 
Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die Fir-
menkurzbezeichnung lautet Stadtwerke.

(3) Das Stammkapital der Stadtwerke beträgt 2.700.000 €. 

§ 2
Gegenstand des Unternehmens

(1)  Aufgaben der Stadtwerke sind

-  die Versorgung des Stadtgebietes mit Gas, Wasser, Wärme und 
Strom (Versorgungsbetrieb)

-  der Betrieb des Hallen- und Freibades und der Kunsteisbahn 
(Freizeitanlagen)

-  die Abwasserentsorgung des Stadtgebietes (Entsorgungsbe-
trieb)

(2)  Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung und 
Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben 
der Stadtwerke fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammen-
hängen. Zur Förderung der Aufgaben der Stadtwerke kann sich 
die Stadt (Stadtwerke) im Rahmen der Gesetze an anderen Un-
ternehmen beteiligen.

(3)  Die Betriebszweige „Betrieb der Freizeitanlagen“ und „Abwas-
serentsorgung des Stadtgebietes“ werden mit dem „Versorgungs-
betrieb“ zu einem einheitlichen Eigenbetrieb zusammengefasst 
(§ 4 EBV).

(4)  Außerhalb des Stadtgebietes können die Stadtwerke im Rahmen 
der Gesetze tätig werden zur Förderung ihrer in Abs. 1 bezeich-
neten Aufgaben.

(5)  Die Stadtwerke sind in Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 1 zu-
ständig für die Regelungen nach kommunalrechtlichen Vor-
schriften, – einschließlich des Erlasses von Bescheiden – (z.B. 
Beiträge, Gebühren, Kostenerstattungen). Entsprechendes gilt 
auch für die Erhebung privatrechtlicher Entgelte (z.B. Baukos-
ten- und Investitionskostenzuschüsse, Anschluss- und Leistungs-
entgelte) sowie für die Durchführung aller weiteren Maßnah-
men im Vollzug. 

§ 3
Für die Stadtwerke zuständige Organe

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Stadtwerke sind:

Werkleitung (§ 4)
Werkausschuss (§ 5)
Stadtrat (§ 6)
Oberbürgermeister (§ 7)

§ 4
Die Werkleitung

(1)  Die Werkleitung besteht aus einem Mitglied (Werkleiter). Für 
den Werkleiter werden vom Stadtrat ein ständiger Vertreter aus 
der kaufmännischen Abteilung und ein ständiger Vertreter aus 
der technischen Abteilung bestellt.

(2)  Die Werkleitung führt die laufenden Geschäfte der Stadtwerke. 
Laufende Geschäfte sind insbesondere

 1. die selbstständige verantwortliche Leitung der Stadtwerke 
einschließlich Organisation und Geschäftsleitung;

 2. wiederkehrende Geschäfte, z.B. Werk- und Dienstverträge, 
Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Inves-
titionsgütern des laufenden Bedarfs, auch soweit die Gegen-
stände auf Lager genommen werden; 

 3. die Beschaffung der zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 
dieser Satzung erforderlichen Energiemengen;

 4. der Abschluss von Verträgen mit Tarif- und Sonderkunden so-
wie der Grundversorgung und Ersatzversorgung; 

 5. die Regelungen nach § 2 Abs. 5.

 soweit nicht der Werkausschuss (§ 5) oder der Stadtrat (§ 6) zu-
ständig ist.

(3)  Die Werkleitung ist Dienstvorgesetzter der Beamten im Eigenbe-
trieb und führt die Dienstaufsicht über sie und die im Eigenbe-
trieb tätigen Arbeitnehmer. Die Werkleitung ist auch zuständig 
für den Personaleinsatz.

(4)  Die Werkleitung bereitet in den Angelegenheiten der Stadtwer-
ke die Beschlüsse des Stadtrates und des Werkausschusses ver-
waltungsmäßig vor. Stadtrat und Werkausschuss geben ihr in An-
gelegenheiten der Stadtwerke die Möglichkeit zum Vortrag.

(5)  In Angelegenheiten der Stadtwerke vertritt die Werkleitung, 
soweit es sich dabei um laufende Geschäfte handelt, die Stadt 
nach außen. Einzelheiten werden in der Geschäftsordnung ge-
regelt.

(6)  Die Werkleitung kann ihre Vertretungsbefugnis für bestimmte 
Angelegenheiten allgemein oder im Einzelfall auf Bedienstete 
der Stadtwerke übertragen.

(7)  Die Werkleitung hat dem Oberbürgermeister und dem Werkaus-
schuss halbjährlich Zwischenberichte über die Entwicklung der 
Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Ver-
mögensplanes schriftlich vorzulegen.

§ 5
Zuständigkeit des Werkausschusses

(1)  Der Werkausschuss kann jederzeit von der Werkleitung über den 
Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens Bericht-
erstattung verlangen.

(2)  Der Werkausschuss ist als vorberatender Ausschuss in allen 
Angelegenheiten der Stadtwerke tätig, die dem Beschluss des 
Stadtrates unterliegen.

(3)  Der Werkausschuss entscheidet als beschließender Ausschuss 
über alle Werkangelegenheiten, soweit nicht die Werkleitung (§ 
4), der Stadtrat (§ 6) oder der Oberbürgermeister (§ 7) zuständig 
sind, insbesondere über

 1. Erlass einer Dienstanweisung;

 2. Festlegung privatrechtlicher Versorgungs- bzw. Beförde-
rungs- und Benutzungsbedingungen einschließlich allgemei-
ner Tarife;

 3. Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögensplanes, 
die 10 % des Ansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 
5.000 € übersteigen (§ 15 Abs. 5 S. 2 EBV);

 4. erfolgsgefährdende Mehraufwendungen (§ 14 Abs. 3 S. 2 
EBV), soweit sie den Betrag von 12.500 € übersteigen;

 5. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung 
hierzu, insbesondere Erwerb, Veräußerung, Tausch und Be-
lastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 
sowie die Gewährung von Darlehen, wenn der Gegenstands-
wert im Einzelfall den Betrag von 10.000 € nicht überschrei-
tet;

 6. Vergabe von Lieferungen und Leistungen im Rahmen des 
Vermögensplanes, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall 
25.000 € übersteigt;

 7. Stundung von Forderungen des Eigenbetriebes über 6 Mona-
te hinaus, wenn sie im Einzelfall 10.000 € übersteigen;

 8. Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtli-
chen Vergleichen, soweit der Gegenstandswert im Einzelfall 
mehr als 3.000 € beträgt;

 9. Einleitung eines Rechtsstreites (Aktivprozess), soweit der 
Streitwert mehr als 2.500 € im Einzelfall beträgt;

 10. Vorschlag an den Stadtrat, den Jahresabschluss festzustellen 
und über die Behandlung des Ergebnisses zu entscheiden;

 11. Gewährung von Gehaltsvorschüssen und Darlehen an die 
Mitglieder der Werkleitung, deren Stellvertreter und an Be-
dienstete der Stadtwerke, die mit diesen verwandt sind.
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§ 6
Zuständigkeit des Stadtrates

(1)  Der Stadtrat beschließt über

 1. Erlass und Änderung von Satzungen;

 2. Bestellung des Werkausschusses und seiner Mitglieder;

 3. Bestellung der Werkleitung sowie Berufung und Abberufung 
ihrer Mitglieder und deren Stellvertreter sowie Regelung 
der Dienstverhältnisse;

 4. Ernennung, Einstellung, Beförderung, Höhergruppierung, 
Abordnung, Versetzung, Ruhestandsversetzung und Entlas-
sung der Bediensteten, soweit nicht der Oberbürgermeister 
zuständig ist;

 5. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes;

 6. Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss;

 7. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung 
des Jahresgewinns, Behandlung des Jahresverlustes sowie 
Entlastung der Werkleitung;

 8. Rückzahlung von Eigenkapital;

 9. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung 
hierzu, insbesondere Erwerb, Veräußerung, Tausch und Be-
lastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-
ten, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall den Betrag von 
10.000 € überschreitet, sowie die Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen unter ihrem Wert und die Verpflichtung 
hierzu;

 10. Aufnahme von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften so-
wie über den Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die einer 
Aufnahme von Darlehen wirtschaftlich gleichkommen;

 11. Wesentliche Änderungen des Betriebsumfanges der Stadt-
werke, insbesondere die Übernahme von neuen Aufgaben;

 12. Änderung der Rechtsform der Stadtwerke.

(2) Der Stadtrat kann die Entscheidung in weiteren Angelegenhei-
ten, für die der Werkausschuss zuständig ist, im Einzelfall an 
sich ziehen.

§ 7
Zuständigkeit des Oberbürgermeisters

(1)  Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Werkausschusses. 
Er ist Dienstvorgesetzter der im Beamtenverhältnis stehenden 
Werkleitung und Vorgesetzter der nicht im Beamtenverhältnis 
stehenden Werkleitung.

(2)  Der Oberbürgermeister entscheidet über die Einstellung und 
Entlassung bei Beamten bis Besoldungsgruppe A 8 mittlerer 
Dienst (Amtsinspektor), bei Arbeitnehmern bis Entgeltgruppe 8 
des TVÖD oder bis zu einem entsprechenden Entgelt.

(3)  Der Oberbürgermeister erlässt anstelle des Stadtrates und des 
Werkausschusses für die Stadtwerke dringliche Anordnungen 
und besorgt für diesen unaufschiebbare Geschäfte. Er hat dem 
Werkausschuss bzw. dem Stadtrat in der nächsten Sitzung hier-
von Kenntnis zu geben.

§ 8
Beauftragung von Dienststellen der Stadtverwaltung

Die Werkleitung kann mit Einverständnis des Oberbürgermeisters 
Fachdienststellen der Stadtverwaltung gegen Kostenerstattung mit 
der Bearbeitung einschlägiger Geschäftsvorfälle betrauen.

§ 9
Verpflichtungserklärungen

(1)  Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform oder 
müssen in elektronischer Form mit einer dauerhaft überprüf-
baren qualifizierten elektronischen Signatur versehen sein. Die 
Unterzeichnung erfolgt unter dem Namen „Stadtwerke Kulm-
bach“ durch den Werkleiter bzw. zwei Vertretungsberechtigte.

(2)  Die Werkleitung unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertre-
tungszusatzes, ihre Stellvertreter mit dem Zusatz „in Vertre-

tung“, andere Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz „im Auf-
trag“.

§ 10
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Die Stadtwerke sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
zu führen. Die Aufgabenerfüllung hat so gut und preiswert wie 
möglich zu erfolgen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung über Wirtschaftsführung und Rech-
nungswesen. 

(2)  Die Werkleitung hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und 
die Erfolgsübersicht bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Schluss 
des Wirtschaftsjahres aufzustellen, zu unterschreiben und vor-
zulegen (§ 25 EBV).

§ 11
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr der Stadtwerke ist das Kalenderjahr.

§ 12
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung der Stadtwerke Kulmbach 
vom 08. Februar 2023 (Amtsblatt des Landkreises Kulmbach vom 17. 
Februar 2023, Nr. 6), außer Kraft.

Kulmbach, 19. September 2023
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister

BEKANNTMACHUNG Stadt Kulmbach - Stadtwerke

Öffentliche Bekanntmachung
390. Sitzung des Werkausschusses

am Donnerstag, 05.10.2023, 17:00 Uhr
im Konferenzraum (OG 13) der Stadtwerke, Hofer Str. 14, Kulmbach

Die aktuelle Tagesordnung für die o. a. öffentliche Sitzung ist ab so-
fort im Internet unter www.stadtwerke-kulmbach.de auf der Start-
seite einsehbar und liegt in schriftlicher Form an der Telefonzent-
rale der Stadtwerke Kulmbach zur Kenntnisnahme aus.

Kulmbach, 29. September 2023
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister

BEKANNTMACHUNG Stadt Kulmbach

4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 259 „für das Industriegebiet 
„Am Goldenen Feld“ zwischen der Bahnlinie Thurnau/Kulmbach 

und östlichen Grundstücksgrenze der Fl.Nr. 1481/3 und 1477/3, 
Gemarkung Kulmbach, Burghaig, Melkendorf“ im vereinfachten 

Verfahren nach § 13 BauGB:

Beschluss zur Änderung der Verfahrensart

Beschluss zur Änderung des Geltungsbereiches
Billigungs- und Offenlegungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kulmbach hat am 21.09.2023 die Änderung 
der Verfahrensart, die Änderung des Geltungsbereiches sowie die 
Billigung und Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
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BauGB zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 259 „für das Indus-
triegebiet „Am Goldenen Feld“ zwischen der Bahnlinie Thurnau/
Kulmbach und östlichen Grundstücksgrenze der Fl.Nr. 1481/3 und 
1477/3, Gemarkung Kulmbach, Burghaig, Melkendorf“ im verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung beschlossen.

Ziel ist die städtebauliche Entwicklung des Vorhabengebietes in ge-
ordneter Art und Weise und die Integration von aktuellen Ansprü-
chen und Vorstellungen zur Absicherung zukünftiger Vorhaben.

Der geänderte Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nrn. 1474, 
1477/1, 1477/3, 1481/2, 1482/3, 1482/7, 1482/8, 1484, 1484/2, 1485, 1486, 
1487, 1487/1, 1488, 1490/2 und Teilflächen aus den Flurstücken Nrn. 
1481, 1503 und 1506, Gem. Kulmbach; Fl. Nrn. 750/1, 750/2, 750/3, 
Gem. Burghaig; Fl. Nrn. 387/3, 387/4, 429/2, 429/3, Gem. Melkendorf. 
Auf die abgedruckte planzeichnerische Darstellung wird verwie-
sen.

Der Beschluss des Stadtrats wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Die öffentliche Auslegung und Beteiligung wird in der Zeit vom 
09.10.2023 bis einschließlich 07.11.2023 durchgeführt.

Der Planentwurf mit Begründung, sowie die Stellungnahmen und 
zugehörige Einzelbeschlüsse zur 4. Änderung zum Bebauungsplan 
Nr. 259 „für das Industriegebiet „Am Goldenen Feld“ zwischen der 
Bahnlinie Thurnau/Kulmbach und östlichen Grundstücksgrenze 
der Fl.Nr. 1481/3 und 1477/3, Gemarkung Kulmbach, Burghaig, Mel-
kendorf“ werden öffentlich ausgelegt.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die Beteiligungsunterla-
gen können im o.g. Zeitraum auf der Homepage der Stadt Kulmbach 
(www.kulmbach.de) unter der Rubrik „Rathaus“ – „Planen-Bauen-
Wohnen-Umwelt“ – „Bebauungspläne“ – „Übersicht aktuelle Bau-
leitplanverfahren“ – „Unterlagen zum Herunterladen“ bzw. unter 

https://www.kulmbach.de/Uebersicht-aktueller-Bebauungsplanverfahren.htm 
und https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal/index.html 
eingesehen werden.

Als zusätzliche Möglichkeit können die Unterlagen während der 
üblichen Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 
16:00 Uhr und Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr) im Flur des Stadt-
planungsamtes (2. Obergeschoss, links), Oberhacken 8, eingesehen 
werden. Ist eine persönliche Einsichtnahme in die Planunterlagen 
gewünscht, wird um vorherige Terminvereinbarung unter stadtpla-
nung@stadt-kulmbach.de oder telefonisch unter 09221 940342 zu 
den Geschäftszeiten gebeten.

Stellungnahmen können während der Veröffentlichungsfrist vor-
rangig elektronisch an stadtplanung@stadt-kulmbach.de übermit-
telt oder bei Bedarf auch auf anderem Weg, z.B. schriftlich bzw. 
während der Dienststunden zur Niederschrift, abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleit-
planverfahren“, das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Stadtplanungsamt Kulmbach, 22. September 2023
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister 
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BEKANNTMACHUNG Stadt Kulmbach

Bebauungsplan Nr. 343 „Petzmannsberg – Bereich zwischen der 
Burghaiger Straße und der Flutmulde“ und 35. Änderung des 

Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan der Stadt 
Kulmbach „Petzmannsberg – Bereich zwischen der 

Burghaiger Straße und der Flutmulde“
- Änderung des Aufstellungsverfahrens
- Änderung des Geltungsbereiches
- Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung
- frühzeitige Beteiligung zur Flächennutzungsplanänderung

Der Stadtrat der Stadt Kulmbach hat am 21.09.2023 die Aufstellung 
sowie die frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 
4 Abs. 1 BauGB für die 35. Änderung des Flächennutzungsplans mit 
integriertem Landschaftsplan der Stadt Kulmbach „Petzmannsberg 
– Bereich zwischen der Burghaiger Straße und der Flutmulde“be-
schlossen.
Ziel ist die Errichtung eines mehrgeschossigen Wohngebäudes im 
westlichen Anschluss an die bestehende Siedlungsstruktur des 
Ortsteils Petzmannsberg vor. Dieser passt sich in Kubatur und Aus-
richtung den bestehenden Baukörpern entlang der Burghaiger 
Straße in diesem Bereich an.
Auf der weiteren Fläche des aktuell als Wiese genutzten Flurstücks 
Nr. 341 der Gemarkung Metzdorf ist die Errichtung eines Regen-
rückhaltebeckens mit dem Ziel der gedrosselten Einleitung in die 
Flutmulde des Weißen Mains vorgesehen.
Der neue Geltungsbereich umfasst nun die Flurstücke Nrn. 341 und 
341/2 sowie Teilflächen der Flurstücke 325/2, 341/3, 401, alle Gemar-
kung Metzdorf. Auf die abgedruckte planzeichnerische Darstellung 
(ohne Maßstab) vom 14.08.2023 wird verwiesen.
Der Beschluss des Stadtrats wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.
Die frühzeitige Unterrichtung findet vom 09.10.2023 bis einschließ-
lich 29.10.2023 statt.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die Beteiligungsunterla-
gen können im o.g. Zeitraum auf der Homepage der Stadt Kulmbach 
(www.kulmbach.de) unter der Rubrik „Rathaus“ – „Planen-Bauen-

Wohnen-Umwelt“ – „Bebauungspläne“ – „Übersicht aktuelle Bau-
leitplanverfahren“ – „Unterlagen zum Herunterladen“ bzw. unter 
https://www.kulmbach.de/Uebersicht-aktueller-Bebauungsplanverfahren.htm 
und https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal/index.html 
eingesehen werden.
Als zusätzliche Möglichkeit können die Unterlagen während der 
üblichen Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 
16:00 Uhr und Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr) im Flur des Stadt-
planungsamtes (2. Obergeschoss, links), Oberhacken 8, eingesehen 
werden. Ist eine persönliche Einsichtnahme in die Planunterlagen 
gewünscht, wird um vorherige Terminvereinbarung unter stadtpla-
nung@stadt-kulmbach.de oder telefonisch unter 09221 940342 zu 
den Geschäftszeiten gebeten.
Stellungnahmen können während der Veröffentlichungsfrist vor-
rangig elektronisch an stadtplanung@stadt-kulmbach.de übermit-
telt oder bei Bedarf auch auf anderem Weg, z.B. schriftlich bzw. 
während der Dienststunden zur Niederschrift, abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung ist. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleit-
planverfahren“, das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Ein-
wendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB).
Stadtplanungsamt Kulmbach, 22. September 2023
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister
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BEKANNTMACHUNG Stadt Kulmbach
Satzung der Stadt Kulmbach

über die Veränderungssperre zum Bebauungsplan Nr. 346 
„Kulmbach – Bereich ehemaliges Kaufplatzgelände zwischen 

Fritz-Hornschuch-Straße, Gasfabrikgäßchen und Kressenstein“
vom 22.09.2023

Die Stadt Kulmbach erlässt aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 28. Juli 2023 (BGBl 2023 I Nr. 221) geändert worden ist 
und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. 
Juli 2023 (GVBl S. 385) geändert worden ist, die folgende Verände-
rungssperre als Satzung:

§ 1 
Zu sichernde Planung

Der Stadtrat der Stadt Kulmbach hat in seiner Sitzung am 27.07.2023 
beschlossen, für das in § 2 bezeichnete Gebiet innerhalb der Stadt 
Kulmbach einen Bebauungsplan aufzustellen. Zur Sicherung der 
Planung für dieses Gebiet wird eine Veränderungssperre erlassen.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst die Grund-
stücke Fl. Nrn. 740, 741, 741/3, 741/4, 741/5, 742/2, 742/3, 743, 743/2, 
744, 745, 747, 747/2, 748, 749, 751, 753/2, 753, 756 (Teilfläche), 1227 
(TF), 1368 (TF) der Gemarkung Kulmbach.
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist zudem 
dem Plan mit Bezeichnung „Geltungsbereich der Satzung der Stadt 
Kulmbach über die Veränderungssperre zum Bebauungsplan Nr. 
346 „Kulmbach – Bereich ehemaliges Kaufplatzgelände zwischen 
Fritz-Hornschuch-Straße, Gasfabrikgäßchen und Kressenstein“ 
vom 04.07.2023 zu entnehmen, der als Anlage zur Veränderungs-
sperre Teil der Satzung ist. 

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre

(1) In dem räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre 
dürfen:

 1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt und 
bauliche Anlagen nicht beseitigt werden; Vorhaben im Sinne 
des § 29 BauGB sind:
a. Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungs-

änderung von baulichen Anlagen zum Inhalt haben, und
b. Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs so-

wie Ausschachtungen, Ablagerungen einschließlich La-
gerstätten;

 2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen 
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände-
rungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2)  Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 
kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen 
werden.

(3)  Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die 
Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis er-
langt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre

Die Veränderungssperre tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Landkreises Kulmbach in Kraft. Sie tritt nach Ab-
lauf von zwei Jahren, vom Tag ihres Inkrafttretens gerechnet, außer 
Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist der seit Zustellung der ersten Zu-
rückstellung eines Baugesuchs nach § 15 BauGB abgelaufene Zeit-
raum anzurechnen. Die Veränderungssperre tritt in jedem Falle 
außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan für das in § 2 
genannte Gebiet rechtsverbindlich wird.

Stadt Kulmbach, 22. September 2023
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister


